
nahme Eilrechtsschutz gem. § 80 V VwGO71 vonnöten sein
kann, hängt maßgeblich von der Frage ab, ob die grundsätzli-
che aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage nach
§ 80 I 1 VwGO ausnahmsweise gem. § 80 II VwGO entfällt.

In Betracht kommt dabei zunächst § 80 II 1 Nr. 1 VwGO,
wonach die aufschiebende Wirkung bei der Anforderung von
öffentlichen Abgaben und Kosten entfällt, wobei bei einem
Kostenbescheid nach Ingewahrsamnahme allenfalls die Alter-
native der Kosten in Betracht kommt.72 Kosten in dem Sinne
sind dabei grundsätzlich alle Gebühren und Auslagen, die
dem Betroffenen wegen der Durchführung eines Verwal-
tungsverfahrens auferlegt werden.73 Dabei erfolgt jedoch eine
Einschränkung in dem Sinne, dass nur solche Kosten hierun-
ter fallen, die eine Einnahmequelle zur Deckung des allgemei-
nen Finanzbedarfs der öffentlichen Hand betreffen.74 Die
Erhebung von Kosten im Anschluss an eine Ingewahrsam-
nahme kann nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
Haushaltsführung herangezogen werden, da sie lediglich in
begrenztem Maße zur Haushaltsdeckung beiträgt und auf-
grund ihrer Unvorhersehbarkeit haushaltswirtschaftlich nicht
verlässlich kalkulierbar ist.

Die aufschiebende Wirkung entfällt auch nicht gem. § 80 II 1
Nr. 3 iVm § 112 JustG NRW, wonach Rechtsbehelfe, die
sich gegen Maßnahmen der Vollstreckungsbehörden und der
Vollzugsbehörden in der Verwaltungsvollstreckung richten,
keine aufschiebende Wirkung haben. Der Kostenbescheid er-
geht nicht in der Verwaltungsvollstreckung, sondern danach.

Damit kommt allenfalls die besondere Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung gem. § 80 II 1 Nr. 4 Alt. 1 VwGO in
Betracht, um den Suspensiveffekt einer etwaigen Anfech-
tungsklage zu beseitigen. Jedoch dürfte in aller Regel ein
besonderes öffentliches Vollziehungsinteresse nicht anzuneh-
men sein: Dafür dass eine Vollziehung unaufschiebbar bzw.
dringlich ist, besteht bei einem Kostenbescheid nach erfolgter
Ingewahrsamnahme regelmäßig kein Anhaltspunkt. Insofern
bedürfte es etwa einer negativen Vorbildfunktion, der effekti-
ven Gefahrenabwehr bzw. der Beeinträchtigung besonders
wichtiger Schutzgüter.75

E. FAZIT

Das polizeiliche Kostenrecht hat sich in Nordrhein-Westfalen
durch die Änderungen des PolG NRW sowie der AVwGebO
NRW grundlegend geändert. Während nach der alten Rechts-
lage nur für die Sicherstellung und für die Ersatzvornahme
eine Ermächtigung zur Erhebung von Kosten vorgesehen
war, kann nunmehr auch für eine polizeilich Ingewahrsam-
nahme eine Kostenerhebung in Betracht kommen bzw. ist
durch das Gesetz beim Vorliegen der formellen und materiel-
len Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen zwingend vorgesehen.

In der Praxis werden sich bei einer solchen Kostenerhebung
insbesondere Probleme bei den Ausnahmetatbeständen im
Rahmen der ergänzenden Regelungen zur Tarifstelle 2.1.1.4
des AGT ergeben. So bleibt vor allem abzuwarten, in wel-
chen Fällen die Verwaltungsgerichte von einer auf Tat-
bestandsebene zu berücksichtigenden Unbilligkeit ausgehen
werden.

Für die Examensklausuren sowohl im Ersten als auch im
Zweiten Staatsexamen stellt die Prüfung der Rechtmäßigkeit
eines Kostenbescheids infolge einer polizeilichen Ingewahr-
samnahme einen nicht zu vernachlässigenden Prüfungsgegen-
stand dar. Anhand eines solchen Falles können nicht nur die
Grundzüge des Gebührenrechts nach dem GebG NRW, son-
dern im Rahmen einer inzidenten Rechtmäßigkeitsprüfung
der Ingewahrsamnahme auch klassische Probleme des Poli-
zeirechts abgefragt werden.

71 Nach vorstehenden Ausführungen ist in der Hauptsache die Anfechtungsklage
nach § 42 I Alt. 1 VwGO statthafte Klageart, weshalb gem. § 123 V iVm § 80
VwGO hiesig allenfalls § 80 V VwGO statthafte Antragsart sein kann.

72 Denn unter Abgaben iSd § 80 II 1 Nr. 1 Alt. 1 VwGO fallen allen voran Steuern,
Gebühren und Beiträge, wobei unter Gebühren in diesem Sinne Entgelte für die
Inanspruchnahme der öffentlichen Verwaltung oder einer öffentlichen Einrichtung
verstanden werden, ergo die Leistungsverwaltung und gerade nicht die Eingriffs-
verwaltung gemeint ist, s. nur NK-VwGO/Puttler, Nomos Kommentar VwGO,
5. Aufl. 2018, § 80 Rn. 56 mwN.

73 Kopp/Schenke/Schenke, VwGO, 31. Aufl. 2025, VwGO § 80 Rn. 62 mwN.
74 NK-VwGO/Puttler, 5. Aufl. 2018, § 80 Rn. 62.
75 Kopp/Schenke/Schenke, 31. Aufl. 2025, VwGO § 80 Rn. 90ff; s. allg. zur Ermitt-

lung des besonderen Vollziehungsinteresses instruktiv Schoch/Schneider/Schoch,
Verwaltungsrecht, 46. EL August 2024, VwGO § 80 Rn. 207 f. mwN.
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In der ABC-Grundschule in der schleswig-holsteinischen Gemeinde G kommt es im Früh-
jahr 2025 zu einer Reihe von Vorfällen, die im Zusammenhang mit Stiften der Marke Legami
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Gegenstand einer mündlichen Prüfung im Öffentlichen Recht im Frühsommer 2025. Die vier Prüflinge erzielten einen Durch-
schnitt von 11,5 Punkten.
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stehen. Dabei handelt es sich um löschbare Gelstifte, die in zahlreichen Designs verfügbar
und deren Kappen Tierköpfen nachempfunden sind. Deshalb sind sie bei Kindern als Sam-
melobjekt besonders beliebt. In zwei Fällen wurden in der ABC-Grundschule Stifte aus
Federtaschen gestohlen. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. In einem weiteren Fall
wurde eine Federtasche mit solchen Stiften versteckt und erst nach mehreren Stunden
gefunden. In drei weiteren Fällen kam es zu handgreiflichen Konflikten, weil eine Schülerin
einen angebotenen Tausch nicht akzeptieren wollte.

Die Schulleiterin schickt am 30.4.2025 folgende E-Mail an die Eltern der Grundschule:

„Liebe Schulgemeinschaft,

…

Nicht so erfreulich ist, dass uns die beliebten Legami-Stifte gerade Sorge bereiten. Es gab
aktuell einige Vorkommnisse und Begehrlichkeiten, die uns veranlassen, ein Verbot aus-
zusprechen. Leider dürfen die Stifte ab sofort nicht mehr mit in die Schule gebracht werden.

Ich wünsche allen nun in den letzten Wochen des Schuljahres schöne Zeiten und gutes
Gelingen für die anstehenden kleinen und großen Vorhaben.

Mit herzlichen Grüßen

Martina Mustermann, Schulleiterin“

Die neunjährige A hat eine große Legami-Sammlung, die sie gern weiter mit zur Schule
nehmen möchte. Sie fragt am 15.6.2025 nach ihren rechtlichen Möglichkeiten und deren
Erfolg.

Bearbeitervermerk: Schulrecht gehört nicht zu den Kernbereichen der Prüfung im Öffentlichen Recht.
Bei der Bearbeitung werden deshalb lediglich methodische Kenntnisse bei der Auslegung folgender
Vorschriften vorausgesetzt:

§ 2 SchlHSchulG Begriffsbestimmungen

(2) … 4Soweit die Schulen als nichtrechtsfähige Anstalten aufgrund dieses Gesetzes Verwaltungsakte an
Schülerinnen und Schüler oder Eltern richten, gelten sie als untere Landesbehörden.

§ 17 SchlHSchulG Weisungen, Beaufsichtigung

(1) 1Die Schülerinnen und Schüler haben in der Schule und bei sonstigen Schulveranstaltungen die
Weisungen der Schulleiterin oder des Schulleiters und der Lehrkräfte zu befolgen, die dazu bestimmt
sind, die pädagogischen Ziele der Schule zu erreichen und die Ordnung an der Schule aufrechtzuerhal-
ten.

…

(5) Im Übrigen kann die Schule in der Schulordnung im Rahmen dieses Gesetzes Näheres über die Rechte
und Pflichten der Schülerinnen und Schüler bestimmen.

§ 25 SchlHSchulG Maßnahmen bei Konflikten mit oder zwischen Schülerinnen und Schülern

(1) 1Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu
gewährleisten. 2In die Lösung von Konflikten sind alle beteiligten Personen einzubeziehen. 3Zu den
Maßnahmen gehören insbesondere gemeinsame Absprachen, die fördernde Betreuung, die Förderung
erwünschten Verhaltens, das erzieherische Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler, die Ermah-
nung, die mündliche oder schriftliche Missbilligung, die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind,
die Schülerin oder den Schüler Fehler im Verhalten erkennen zu lassen, … und die zeitweise Wegnahme
von Gegenständen

(2) Soweit Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 nicht ausreichen, können Ordnungsmaßnahmen getroffen
werden,

1. um die Schülerin oder den Schüler zur Einhaltung der Rechtsnormen oder der Schulordnung anzuhal-
ten, oder …

(3) 1Ordnungsmaßnahmen sind:

1. Schriftlicher Verweis,

2. Ausschluss auf Zeit von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts,

3. Ausschluss in einem Fach bei schwerer oder wiederholter Störung des Unterrichts in diesem Fach bis
zu einer Dauer von drei Wochen,

4. vorübergehende Zuweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische Glie-
derung bis zu einer Dauer von vier Wochen,
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5. Ausschluss vom Unterricht bis zu einer Dauer von drei Wochen,

6. Überweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende organisatorische Gliederung,

7. Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss …

§ 33 SchlHSchulG Schulleiterinnen und Schulleiter

(2) 1Die Schulleiterinnen und Schulleiter tragen die Verantwortung für die Erfüllung des pädagogischen
Auftrages der Schule und die Organisation und Verwaltung der Schule entsprechend den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften. 2Sie vertreten die Schule nach außen …

§ 62 SchlHSchulG Zusammensetzung der Schulkonferenz

(1) 1Die Schulkonferenz ist im Rahmen ihrer Aufgaben das oberste Beschlussgremium der Schule. 2Die
Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Beschlüsse der Schulkonferenz aus.

(2) 1Die Schulkonferenz setzt sich nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen aus einer jeweils
gleichen Zahl von Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte, der Eltern und der Schülerinnen und
Schüler zusammen …

§ 63 SchlHSchulG Aufgaben und Verfahren der Schulkonferenz

(1) Die Schulkonferenz beschließt im Rahmen der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften über
…

11. die Schulordnung einschließlich der Haus- und Pausenordnung und der Grundsätze der Aufsichts-
führung sowie Grundsatzfragen der Aufrechterhaltung der Ordnung an der Schule, …

§ 141 SchlHSchulG Widersprüche, Prozesskosten

(1) 1Über den Widerspruch gegen eine Entscheidung, die aufgrund der Beurteilung von Leistungen einer
Schülerin oder eines Schülers getroffen ist, entscheidet die Schule, die den Verwaltungsakt erlassen hat.
2Sie entscheidet auch über den Widerspruch gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 25 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 bis 6. 3Im Übrigen entscheidet über den Widerspruch die zuständige Schulaufsichtsbehörde
…

Neben dem landesspezifischen Schulrecht, das hier durch die vorgegebenen Normen abgebildet ist, sind
auch die landesrechtlichen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensrechts anwendbar (§ 1 VwVfG).
Aus didaktischen Gründen soll der Fall dennoch nach den Vorschriften des VwVfG anstelle der im
Wesentlichen gleichlautenden, jedoch anders nummerierten Vorschriften des in Schleswig-Holstein
anwendbaren Landesverwaltungsgesetzes (§ 1 I SchlHLVwG) erfolgen.

& LÖSUNG

A könnte sich mit einem Widerspruch gegen die E-Mail der Schulleiterin wenden. Dieser hat
Erfolg, wenn er zulässig und soweit er begründet ist.

A. VERWALTUNGSRECHTSWEG

Zunächst müsste für ein dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren vorgelagertes Wider-
spruchsverfahren der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Dies richtet sich aufgrund einer
fehlenden aufdrängenden Sonderzuweisung nach § 40 I 1 VwGO. Danach ist der Verwal-
tungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art
gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrück-
lich zugewiesen sind.

Nach der modifizierten Subjektstheorie ist eine Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Art, wenn
die streitentscheidende Norm einen Hoheitsträger einseitig berechtigt (Kopp/Schenke/Rut-
hig, VwGO, 31. Aufl. 2025, VwGO § 40 Rn. 11). Vorliegend stammt die streitentscheidende
Norm aus dem SchlHSchulG. Dieses berechtigt und verpflichtet die Schulen, welche nach
§ 2 II 4 SchlHSchulG als untere Landesbehörden tätig werden (können). Daher handelt es
sich um eine Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Art. Die Streitigkeit ist verfassungsrechtlicher
Art, wenn eine doppelte Verfassungsunmittelbarkeit vorliegt. Das ist der Fall, wenn zwei
Verfassungsorgane über unmittelbares Verfassungsrecht streiten (Kopp/Schenke/Ruthig,
31. Aufl. 2025, VwGO § 40 Rn. 32). Weder die Schule bzw. die Schulleiterin noch A sind
Verfassungsorgane. Im Kern des Rechtsstreits geht es zudem nicht um das staatsorganisati-
onsrechtliche Können, Dürfen oder Müssen eines Verfassungsrechtssubjekts als solches, also
um dessen besondere verfassungsrechtliche Funktionen und Kompetenzen (zu der hierauf
neuerdings abstellenden Rspr. vgl. BVerwG NVwZ 2025, 856 (858) Rn. 19). Es wird vielmehr
über das landesrechtliche SchlHSchulG gestritten. Die Streitigkeit ist damit nicht verfassungs-
rechtlicher Art. Eine abdrängende Sonderzuweisung ist nicht ersichtlich. Der Verwaltungs-
rechtsweg ist eröffnet.
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